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Die drei Säulen der Bildungszeit 

Berufliche Weiterbildung Politische Weiterbildung Qualifizierung zur 
Wahrnehmung ehrenamtl. 
Tätigkeiten

Information über 
politische 
Zusammenhänge und 
Mitwirkungsmöglichkeit 
im politischen Leben

Stärkung des ehrenamtlichen 
Engagements, der sozialen 
Kompetenz

Erhaltung, Erneuerung, 
Verbesserung oder 
Erweiterung von 
berufsbezogenen 
Kenntnissen, Fertigkeiten

Vortrag: Beate Mendler

Vorführender
Präsentationsnotizen
Seit 01.07.2015 ist das Bildungszeitgesetz Baden-Württemberg (BzG BW) in Kraft, bis zu 5 Arbeitstage Bildungszeit / Kalenderjahr, Bildungsangebote müssen von anerkannten Bildungseinrichtungen durchgeführt werden!�Das BzG BW wurde mit Wirkung zum 01.07.2021 geändert.
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Statistik zur Bildungszeit 
Zeitraum 01.09.2021 bis 28.02.2023

von der KLV verwaltet

 7 bewilligte Anträge
 davon 6 berufliche Weiterbildung,

1 politische Weiterbildung
 Bildungszeit zwischen 1 und 5 Tagen

von der ZUV verwaltet
 16 Anträge
 davon 10 berufliche Weiterbildung

0 politische Weiterbildung
6 Qualifizierung Ehrenamt 

 davon 
11 bewilligte Anträge (1 bis 5 Tage)
5 abgelehnte Anträge (3 keine 

anerkannte Bildungseinrichtung, 
1 nicht fristgerecht, 1 fehlende 
Voraussetzung) 

Vorführender
Präsentationsnotizen
Die Entscheidung des Arbeitgebers über den Antrag muss spätestens vier Wochen nach Eingang des Antrags erfolgen. Es wurde eine Schiedsstelle geschaffen, die bei Uneinigkeit bezüglich der Bildungszeitfähigkeit einer beantragten Bildungsmaßnahme sowohl von Arbeitnehmer- als auch von Arbeitgeberseite angerufen werden kann.
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Ansprechpartner*innen und weitere Informationen
Regierungspräsidium Karlsruhe
Kontakt:
bildungszeit@rpk.bwl.de oder Tel.: 0721/926-2055 (dienstags/donnerstags 11-12 Uhr)
www.bildungszeit-bw.de mit wichtigen Informationen, aktueller Liste der anerkannten 
Bildungseinrichtungen, häufig gestellten Fragen.

Antragsbearbeitung an der Universität Ulm:
- Zentrale Verwaltung, Abt. III-1 Personalservice
Intranet: Dezernat III, Themen von A - Z, Thema Bildung bzw. Bildungszeit

- KLV (für Landesbedienstete) Bereich B I 2 Personal, Abt. Personalabrechnung.
Intranet: Bereich B 1 Personalbetreuung, Themen von A - Z, Bildungszeit

Personalrat der Universität Ulm:
Frau Beate Mendler, Telefon: 33306, Website: www.uni-ulm.de/personalrat

Vorführender
Präsentationsnotizen
Die Teilnahme an einer Bildungsmaßnahme muss von den Teilnehmern spätestens acht Wochen nach Beendigung der Maßnahme durch Vorlegen eines Teilnahmenachweises nachgewiesen werden.

mailto:bildungszeit@rpk.bwl.de
http://www.bildungszeit-bw.de/
http://www.uni-ulm.de/einrichtungen/zuv/dezernat-3/personalservice/bildungszeit.html
http://www.medizin.uni-ulm.de:8070/struktur/klinikstruktur/zentrale-einrichtungen/klinikumsverwaltung/b-i-personal/home/b-i-personal/themen-von-a-z/bildungszeit.html
http://www.uni-ulm.de/einrichtungen/personalrat/unsere-themen/an-der-uni-ulm/fort-und-weiterbildung/
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